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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE C-438/05 

Leitsätze des Urteils 

1. Freizügigkeit — Niederlassungsfreiheit — Bestimmungen des Vertrags — Anwendungs
bereich 

(Art 43 EG) 

2. Gemeinschaftsrecht — Grundsätze — Grundrechte — Recht auf Durchführung einer 
kollektiven Maßnahme — Vereinbarkeit mit den vom Vertrag garantierten Grundfrei
heiten 

(Art 43 EG) 

3. Freizügigkeit — Niederlassungsfreiheit — Bestimmungen des Vertrags — Persönlicher 
Anwendungsbereich 

(Art 43 EG) 

4. Freizügigkeit — Niederlassungsfreiheit — Beschränkungen — Von einer Gewerkschaft 
betriebene kollektive Maßnahme, mit der ein privates Unternehmen zum Abschluss eines 
Arbeitstarifvertrags veranlasst werden soll 

(Art 43 EG) 

1. Ar t 43 EG ist dahin auszulegen, dass 
grundsätzlich eine kollektive Maßnah
me, die von einer Gewerkschaft oder 
einem Gewerkschaftsverband gegen ein 
privates Unternehmen zu dem Zweck 
betrieben wird, dieses Unternehmen 
dazu zu veranlassen, einen Tarifvertrag 
abzuschließen, dessen Inhalt geeignet ist, 
das Unternehmen davon abzubringen, 
von der Niederlassungsfreiheit Ge
brauch zu machen, dem Anwendungs
bereich von Art. 43 EG nicht entzogen 
ist. 

Art. 43 EG gilt nämlich nicht nur für 
Akte der staatlichen Behörden, sondern 
erstreckt sich auch auf Regelwerke an
derer Art, die die abhängige Erwerbstä
tigkeit, die selbständige Arbeit und die 
Erbringung von Dienstleistungen kollek

tiv regeln sollen. Da die Arbeitsbedin
gungen in den verschiedenen Mit
gliedstaaten teilweise durch Gesetze 
oder Verordnungen und teilweise durch 
Tarifverträge und sonstige Maßnahmen, 
die von Privatpersonen geschlossen bzw. 
vorgenommen werden, geregelt sind, 
bestünde die Gefahr, dass eine Beschrän
kung der in dem genannten Artikel 
vorgesehenen Verbote auf Maßnahmen 
der öffentlichen Gewalt bei ihrer An
wendung zu Ungleichheiten führen wür
de. 

Da die Organisation kollektiver Maß
nahmen durch die Gewerkschaften un
ter die rechtliche Autonomie fällt, über 
die diese Einrichtungen, die nicht öffent-
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lich-rechtlich verfasst sind, im Rahmen 
der ihnen insbesondere durch das natio
nale Recht gewährten Koalitionsfreiheit 
verfügen, und da diese kollektiven Maß
nahmen untrennbar mit dem Tarifver
trag verbunden sind, auf dessen Ab-
schluss die Gewerkschaften hinarbeiten, 
fallen solche Maßnahmen grundsätzlich 
in den Anwendungsbereich von Art. 43 
EG. 

(vgl. Randnrn. 33-37, 55, Tenor 1) 

2. Das Recht auf Durchführung einer 
kollektiven Maßnahme einschließlich 
des Streikrechts wird sowohl in unter
schiedlichen internationalen Rechtsak
ten, bei denen die Mitgliedstaaten mit
gewirkt haben oder denen sie beigetre
ten sind — wie der Europäischen 
Sozialcharta, die überdies ausdrücklich 
in Art. 136 EG erwähnt wird, und dem 
1948 von der Internationalen Arbeits
organisation angenommenen Überein
kommen Nr. 87 über die Vereinigungs
freiheit und den Schutz des Vereini
gungsrechtes - , als auch in Rechtsakten 
anerkannt, die die Mitgliedstaaten auf 
Gemeinschaftsebene oder im Rahmen 
der Europäischen Union erarbeitet ha
ben, wie der 1989 angenommenen Ge
meinschaftscharta der sozialen Grund
rechte der Arbeitnehmer, die auch in 
Art. 136 EG erwähnt wird, und der 
Charta der Grundrechte der Europä
ischen Union. 

Demnach ist zwar das Recht auf Durch
führung einer kollektiven Maßnahme 
einschließlich des Streikrechts als 
Grundrecht anzuerkennen, das fester 
Bestandteil der allgemeinen Grundsätze 
des Gemeinschaftsrechts ist, deren Be
achtung der Gerichtshof sicherstellt, 
doch kann seine Ausübung bestimmten 
Beschränkungen unterworfen werden. 
Denn wie in Art. 28 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
erneut bekräftigt wird, wird es nach dem 
Gemeinschaftsrecht und den einzelstaat
lichen Rechtsvorschriften und Gepflo
genheiten geschützt. 

Insoweit liegt, obwohl der Grundrechts
schutz ein berechtigtes Interesse ist, das 
grundsätzlich geeignet ist, eine Be
schränkung der Verpflichtungen zu 
rechtfertigen, die nach dem Gemein
schaftsrecht, auch kraft einer durch den 
Vertrag gewährleisteten Grundfreiheit, 
bestehen, die Ausübung dieser Grund
rechte nicht außerhalb des Anwen
dungsbereichs der Bestimmungen des 
Vertrags und muss mit den Erfordernis
sen hinsichtlich der durch den Vertrag 
geschützten Rechte in Einklang gebracht 
werden sowie dem Verhältnismäßig
keitsgrundsatz entsprechen. 

Daraus ergibt sich, dass der Grund
rechtscharakter des Rechts auf Durch
führung einer kollektiven Maßnahme 
eine derartige Maßnahme, die gegen 
ein Unternehmen zu dem Zweck be-
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trieben wird, es dazu zu veranlassen, 
einen Tarifvertrag abzuschließen, dessen 
Inhalt geeignet ist, das Unternehmen 
davon abzubringen, von der Niederlas
sungsfreiheit Gebrauch zu machen, 
nicht dem Anwendungsbereich von 
Art. 43 EG zu entziehen vermag. 

(vgl. Randnrn. 43-47) 

Verbot, eine in einer Vertragsbestim
mung mit zwingendem Charakter vor
gesehene Grundfreiheit anzutasten, 
insbesondere für alle Verträge, die die 
abhängige Erwerbstätigkeit kollektiv re
geln sollen. 

(vgl. Randnrn. 57-58, 66, Tenor 2) 

3. Art. 43 EG ist geeignet, einem Privat
unternehmen Rechte zu verleihen, auf 
die es sich gegenüber einer Gewerk
schaft oder einem Gewerkschaftsver
band berufen kann. 

Denn die Beseitigung der Hindernisse 
für die Freizügigkeit und den freien 
Dienstleistungsverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten wäre gefährdet, wenn 
die Abschaffung der Schranken staat
lichen Ursprungs durch Hindernisse 
neutralisiert werden könnte, die nicht 
dem öffentlichen Recht unterliegende 
Vereinigungen und Einrichtungen im 
Rahmen ihrer rechtlichen Autonomie 
setzen. Zudem schließt die Tatsache, 
dass sich bestimmte Vertragsbestim
mungen förmlich an die Mitgliedstaaten 
richten, nicht aus, dass zugleich allen an 
der Einhaltung der so definierten Pflich
ten interessierten Privatpersonen Rechte 
verliehen sein können. Ferner gilt das 

4. Art. 43 EG ist dahin auszulegen, dass 
kollektive Maßnahmen, die darauf ab
zielen, ein Privatunternehmen, dessen 
Sitz in einem bestimmten Mitgliedstaat 
liegt, zu veranlassen, einen Arbeitstarif
vertrag mit einer in diesem Staat ansäs
sigen Gewerkschaft zu schließen und die 
Klauseln dieses Tarifvertrags auf Arbeit
nehmer einer Tochtergesellschaft des 
genannten Unternehmens, die in einem 
anderen Mitgliedstaat ansässig ist, anzu
wenden, Beschränkungen im Sinne des 
genannten Artikels sind. 

Eine derartige kollektive Maßnahme hat 
nämlich zur Folge, es für das Unter
nehmen weniger attraktiv und sogar 
zwecklos zu machen, von ihrer Nieder
lassungsfreiheit Gebrauch zu machen, da 
die kollektive Maßnahme das Unter
nehmen daran hindert, im Aufnahme
mitgliedstaat in den Genuss der gleichen 
Behandlung wie die anderen in diesem 
Staat niedergelassenen Wirtschaftsteil
nehmer zu kommen. Auch ist davon 
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auszugehen, dass eine solche kollektive 
Maßnahme, die darauf abzielt, die Ree
der daran zu hindern, ihre Schiffe in 
einem anderen Staat als dem registrieren 
zu lassen, dessen Staatsangehörigkeit die 
wirtschaftlichen Eigentümer dieser 
Schiffe besitzen, zumindest geeignet ist, 
die Ausübung der Niederlassungsfreiheit 
durch ein Unternehmen zu beschrän
ken. 

Grundsätzlich können diese Beschrän
kungen durch einen zwingenden Grund 
des Allgemeininteresses wie etwa den 
Arbeitnehmerschutz gerechtfertigt sein, 
vorausgesetzt, es ist erwiesen, dass sie 
geeignet sind, die Erreichung des ver
folgten legitimen Ziels zu gewährleisten, 
und dass sie nicht über das hinausgehen, 
was zur Erreichung dieses Ziels erforder
lich ist. 

(vgl. Randnrn. 72-74, 90, Tenor 3) 
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